
ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 

1. Rechtscharakter und Wirksamkeit
Die „Allgemeinen Beförderungsbedingungen“ der Ree-
derei Cassen-Tours, nachfolgend „Reederei“ genannt,
haben den Rechtscharakter Allgemeiner Geschäftsbe-
dingungen. Sie sind durch Aushang bekannt gemacht
und werden auf Anforderung gegen Schutzgebühr
übersandt. Mit Abschluss von Verträgen werden die
„Allgemeinen Beförderungsbedingungen“ Inhalt des
Vertrages, es sei denn, die Vertragspartner hätten
einvernehmlich deren Nichtanwendung oder die Nicht-
anwendung einzelner Bestimmungen ausdrücklich
vereinbart. Mit entgeltlicher oder unentgeltlicher Inan-
spruchnahme von Dienstleistungen der Reederei auf
See und an Land erklärt sich der Nutzer mit den „All-
gemeinen Beförderungsbedingungen“ (ABB) einver-
standen. Handelt es sich um verschiedene Beförderer,
gelten die Bedingungen der jeweiligen Gesellschaft. Die
ABB der Reederei gelten in diesem Fall entsprechend.

2. Tarife und Zahlungsarten
Die jeweils gültigen Personentarife werden in den
Geschäftsräumen und Verkaufsstellen der Reederei zur
Einsicht bereitgehalten. Die Fahrpreise sind grundsätz-
lich vor Beförderungsbeginn in bar oder per EC-Karte
zu entrichten. Voraussetzung für ausnahmsweise Kredi-
tierungen ist die Vereinbarung des Forderungseinzugs
durch die Reederei im Banklastschrift- oder SEPA-
Lastschriftverfahren. Wurde die Entrichtung im SEPA-
Lastschriftverfahren vereinbart, besteht die Verpflich-
tung, das dazu notwendige SEPA-Lastschriftmandat zu
erteilen und für eine ausreichende Deckung des Kontos
bei Fälligkeit zu sorgen. Die Frist der Vorabinformation
über den beabsichtigten Lastschrifteinzug wird hiermit
auf einen Tag verkürzt. Die Fahrpreise können im
tariflichen Rahmen nur ermäßigt werden, wenn dies vor
Antritt der Reise beantragt wurde. Nachträgliche Anträ-
ge werden nicht berücksichtigt. Auf gewährte Ermäßi-
gungen erfolgen keine weiteren Ermäßigungen. Die
Tarife haben keine Gültigkeit für Sonderfahrten. Die
Beförderungsentgelte für Sonderfahrten werden im
Einzelfall gesondert vereinbart.

3. Fahrplan
Der Fahrplan ist unter Voraussetzung normaler Witte-
rungs- und Wasserverhältnisse aufgestellt. Die Ankunft- 
und Abfahrtzeiten können sich bei widrigen Verhältnis-
sen verschieben bzw. kann eine Fahrt ganz ausfallen.
Die Reederei behält sich einen Wechsel der Schiffe
sowie alle übrigen Dispositionen vor.

4. Ordnungsgewalt
Den Anweisungen des Kapitäns, des Schiffspersonals
und der an Land eingesetzten Bediensteten der Reede-
rei ist im Interesse der Sicherheit unbedingt und unver-
züglich Folge zu leisten. Dies gilt besonders in Notfäl-
len. Der Kapitän entscheidet über die Anzahl der an
Bord zu nehmenden Fahrgäste im Rahmen der für das
Schiff geltenden behördlichen Genehmigungen.

5. Haftung
I. Haftung für Schäden bei der Beförderung

Die Reederei haftet für Schäden, die bei der Beför-
derung von Fahrgästen und ihrem Gepäck entste-
hen, ausschließlich unter den Voraussetzungen der
jeweils geltenden nationalen oder internationalen
Bestimmungen, und zwar  bei:

a) Tod oder Körperverletzung eines Fahrgastes oder
einer Begleit-person,

b) Verlust, Beschädigung oder verspäteter Aushändi-
gung von Gepäck, das der Fahrgast in seiner Kabi-
ne oder sonst in seinem Besitz hat (Kabinenge-
päck),

c) Verlust, Beschädigung oder verspäteter Aushändi-
gung von sonstigem Gepäck. 

II. Haftungsbeschränkungen
Die Haftung der Reederei ist begrenzt:

a) in den Fällen des Absatzes I lit. a) im Falle eines
Verschuldens der Reederei und unbeschadet weiter-
gehender geregelter Haftungsbeschränkungen auf
einen Betrag von  400.000 Rechnungseinheiten je
Fahrgast und Schadensereignis. Dies gilt auch für
den Kapitalwert einer als Entschädigung zu leisten-
den Rente. Die Haftung der Reederei ist jedoch auf
einen Betrag von 250.000 Rechnungseinheiten je
Fahrgast und Schadensereignis beschränkt, wenn
der Tod oder die Körperverletzung auf einem der fol-
genden Umstände beruht:
- Krieg, Bürgerkrieg, Revolution, Aufruhr, Aufständen

oder dadurch veranlassten inneren Unruhen oder
feindlichen Handlungen durch oder gegen eine
Krieg führende Macht,

- Beschlagnahme, Pfändung, Arrest, Verfügungsbe-
schränkungen sowie deren Folgen oder dahinge-
henden Versuchen,

- zurückgelassenen Minen, Torpedos, Bomben oder
sonstigen zurückgelassenen Kriegswaffen,

- Anschlägen von Terroristen oder Personen, die die
Anschläge böswillig oder aus politischen Beweg-
gründen begehen, und Maßnahmen, die zur Ver-
hinderung oder Bekämpfung solcher Anschläge er-
griffen werden,

- Einziehung und Enteignung.

b) in den Fällen des Absatzes I lit. b) auf einen Betrag
von 2.250 Rechnungseinheiten je Fahrgast und je Be-
förderung;

c) in den Fällen des Absatzes I lit. c) auf einen Betrag
von 3.375 Rechnungseinheiten je Fahrgast und je Be-
förderung.

Die Reederei haftet nicht für den Verlust, die Beschädi-
gung oder verspätete Aushändigung von Geld, begebba-
ren Wertpapieren, Gold, Silber, Juwelen, Schmuck, 
Kunstgegenständen oder sonstigen Wertsachen, die ihr 
nicht zur sicheren Aufbewahrung übergeben worden sind. 
In den Fällen des Absatzes I lit. b) und c) haftet die Ree-
derei nur unter Abzug einer Selbstbeteiligung des Fahr-
gastes, soweit nicht Wertsachen betroffen sind, die bei 
der Reederei zur sicheren Aufbewahrung hinterlegt wur-
den. Die Selbstbeteiligung des Fahrgastes beträgt im 
Falle des Absatz I lit. b) und c) 149 Rechnungseinheiten. 

III. Rechnungseinheit
Eine Rechnungseinheit ist das Sonderziehungsrecht des
Internationalen Währungsfonds. Der Betrag wird in Euro
entsprechend dem Wert des Euro gegenüber dem Son-
derziehungsrecht am Tag des Urteils oder an dem von
den Parteien vereinbarten Tag umgerechnet. Der Wert
des Euro gegenüber dem Sonderziehungsrecht wird nach
der Berechnungsmethode ermittelt, die der Internationale
Währungsfonds an dem betreffenden Tag für seine Ope-
rationen und Transaktionen verwendet.

IV. Gesamthaftung für Schadensereignisse bei der Be-
förderung

Nach den Bestimmungen der einschlägigen internationa-
len Übereinkommen und nationalen Gesetze gelten 
zusätzlich für jedes Schadenereignis die jeweiligen 
Höchsthaftungssummen. 

 
 

V. Verjährung von Ansprüchen für Schäden bei der
Beförderung

Schadensersatzansprüche wegen Tod oder Körperver-
letzung eines Fahrgastes oder wegen Verlust oder 
Beschädigung von Gepäck oder Fahrzeugen ein-
schließlich des auf oder in ihnen befindlichen Gepäcks 
verjähren in zwei Jahren.  

Die Verjährung beginnt 
a) für Ansprüche wegen Körperverletzung eines Fahr-

gastes mit dem Tag der Ausschiffung des Fahrgas-
tes;

b) für Ansprüche wegen des Todes eines Fahrgastes
mit dem Tag, an dem der Fahrgast hätte ausge-
schifft werden sollen, oder, wenn der Tod nach der
Ausschiffung eingetreten ist, mit dem Tag des To-
des, spätestens jedoch ein Jahr nach der Ausschif-
fung des Fahrgastes;

c) für Ansprüche wegen Verlust, Beschädigung oder
verspäteter Auslieferung von Gepäck mit dem Tag
der Ausschiffung oder mit dem Tag, an dem die
Ausschiffung hätte erfolgen sollen, je nachdem,
welches der spätere Zeitpunkt ist.

VI. Haftung für sonstige Schäden
In allen übrigen Fällen haftet die Reederei nur bei
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Reederei, ihrer
gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten oder
Erfüllungsgehilfen. Die Haftung für leichte Fahrlässig-
keit wird ausgeschlossen, dies gilt jedoch nicht für
Schäden, die aufgrund der Verletzung des Lebens, des
Körpers, der Gesundheit oder einer wesentlichen Ver-
tragspflicht (Kardinalpflicht) entstanden sind. Wesentli-
che Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sind solche
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-
führung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und
auf deren Erfüllung der Vertragspartner vertraut hat und
auch vertrauen durfte. Soweit die Reederei wegen
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet, ist die
Haftung auf die Höhe des vertragstypisch vorhersehba-
ren Schadens begrenzt.

VII. Haftung und Obliegenheiten des Kunden
Der Kunde haftet der Reederei und den in Ausübung
ihrer Verrichtung handelnden Bediensteten oder Beauf-
tragten gegenüber für alle schuldhaft zugefügten Schä-
den, insbesondere auch für durch Nichtbeachtung
dieser Beförderungsbestimmungen verursachte Schä-
den.
Fahrgäste haften der Reederei gegenüber für alle
Schäden, die sie bzw. während der Passage der Ree-
derei, dem Schiff, anderen Gütern zufügen. Ebenso
haften Absender und Fahrgäste mit unverpackt leben-
den Tieren für Schäden, die im Zusammenhang mit der
Beförderung zugefügt werden(auch Reinigungskosten) .
Der Fahrgast muss äußerlich erkennbare Beschädi-
gungen von Kabinengepäck bis zur Ausschiffung und
äußerlich erkennbare Beschädigungen anderen Ge-
päcks bis zur Aushändigung anzeigen. Äußerlich nicht
erkennbare Beschädigungen oder Verluste von Gepäck
müssen innerhalb von 15 Tagen nach dem Tag der
Ausschiffung oder der Rückgabe oder nach dem Zeit-
punkt, zu dem die Rückgabe hätte erfolgen sollen, der
Reederei oder einem von ihr Bevollmächtigten in
Schriftform angezeigt werden. Erfolgt keine Anzeige,
geht die Reederei bis zum Beweis des Gegenteils
davon aus, dass  Schäden auf einem Umstand beru-
hen, den die Reederei nicht zu vertreten hat. Keines-
wegs geht die Haftung über die gesetzliche Haftung
hinaus.

 
 

PERSONENBEFÖRDERUNG 

6. Verhalten der Fahrgäste
Der Kauf eines Fahrausweises begründet keinen Sitz-
platzanspruch an Bord. Besonders gekennzeichnete
Sitzplätze für behinderte und mobilitätseingeschränkte
Personen sind auf Verlangen zu räumen.

Auf den Schiffen der Reederei herrscht generelles 
Rauchverbot. Fahrgäste haben sich bei der Benutzung 
der Betriebsanlagen und Fährbrücken so zu verhalten, 
wie es die Sicherheit und Ordnung des Schiffes, ihre 
eigene Sicherheit und die Rücksicht auf andere Perso-
nen gebieten. 

Den Fahrgästen ist untersagt, die Schiffe mutwillig zu 
verunreinigen, missbräuchlich Sicherheitseinrichtungen 
zu betätigen oder zu beschädigen, die Benutzbarkeit 
der Betriebseinrichtungen, der Durchgänge und der 
Ein- und Ausstiege durch sperrige Gegenstände zu 
beeinträchtigen, die Schiffe vorzeitig während des An- 
und Ablegens zu verlassen, ein als besetzt bezeichne-
tes Schiff zu betreten, Gegenstände von den Schiffen 
zu werfen und Türen zu öffnen, die eindeutig nur für 
den Zugang durch Bedienstete vorgesehen sind. Per-
sonen, die eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung 
des Betriebes oder für die Sicherheit der Mitreisenden 
darstellen oder den Anordnungen der Bediensteten der 
Reederei nicht folgen, können von der Beförderung 
ausgeschlossen werden. Sie haben keinen Anspruch 
auf Erstattung des Fahrpreises.  

Personen mit ansteckenden Krankheiten, die die Ge-
sundheit der Mitreisenden gefährden können, werden 
nur dann befördert, wenn die Gefährdung Anderer 
ausgeschlossen ist.  

Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr werden nur in 
Begleitung einer volljährigen Aufsichtsperson befördert. 
Besucher sind für das rechtzeitige Verlassen des Schif-
fes vor dem Ablegen selbst verantwortlich. 

7. Kabinengepäck und sonstiges Gepäck
Als Kabinengepäck bzw. Handgepäck dürfen nur Akten-
taschen, Handtaschen, Reisebeutel und ähnliche Be-
hälter, kleine Musikinstrumente sowie andere leicht
tragbare Gegenstände, die nicht sperrig sind und ohne
Belästigung Mitreisender auf einmal getragen werden
können, mitgeführt werden. In Zweifelsfällen entschei-
det der Kapitän oder ein von ihm Beauftragter über den
Transport. Den Anordnungen der Bediensteten über die
Lagerung des Gepäcks jeglicher Art ist Folge zu leisten.
Die Reederei ist nicht verpflichtet, Wertsachen zur
sicheren Aufbewahrung anzunehmen und zu hinterle-
gen. Gepäck irgendwelcher Art darf nicht auf den Sitz-
gelegenheiten abgestellt werden. Der Fahrgast haftet in
vollem Umfang für hierdurch entstandene Schäden.
Gefährliche (u.a. leicht entzündliche, ätzende, giftige,
übel riechende, gesetzlich verbotene) Gegenstände
und Explosivstoffe dürfen nicht als Gepäck mitgenom-
men werden. Die Mitnahme von Waffen aller Art sowie
jeglicher Art von Explosivstoffen ist untersagt.

8. Kleintiere
Kleintiere (z.B. Hunde, Katzen) werden nur befördert,
wenn sie nicht gefährlich oder störend sind. Kleintiere
sind durch eine hierzu geeignete Person zu beaufsich-
tigen, während der Fahrt ggf. in geeigneten Behältnis-
sen unterzubringen und nicht auf den Sitzplätzen. Die
Reederei kann den Transport kranker oder verletzter
Kleintiere ablehnen.

Für mitgeführte Hunde ist ein gesonderter Fahrausweis 
zu lösen. Hunde sind an Bord grundsätzlich an der 
Leine zu führen und müssen ggf. einen Maulkorb tra-
gen.  

9. Fahrausweise
Jeder Fahrgast im Ausflugsverkehr der Reederei muss
bei Betreten des Schiffes in Besitz eines gültigen Fahr-
ausweises sein. Fahrausweise sind nicht übertragbar.
Kinder bis zum vollendeten 3.Lebensjahr haben freie
Fahrt, wenn sie in Begleitung einer volljährigen Auf-
sichtsperson mit gültigem Fahrausweis sind.

Schwerbehinderte Personen und deren Begleitperso-
nen werden im Ausflugsverkehr nicht frei befördert. Ein 
Führhund sowie medizinische Hilfsmittel wie Standard-
Rollstühle werden kostenlos transportiert. Rollstühle mit 
elektrischem Antrieb können nicht befördert werden. 

Jeder Fahrgast ist verpflichtet, seinen Fahrausweis auf 
Verlangen  vorzuzeigen oder abzugeben. Fahrscheine 
dürfen nur von den Fahrkartenkontrolleuren entwertet 
werden. Fahrausweise, deren Inhalt unbefugt geändert 
worden ist, werden als ungültig ersatzlos eingezogen. 
Nach ersatzloser Einziehung des ungültigen Fahraus-
weises wird vom Fahrgast das tarifliche Entgelt erho-
ben. Für verlorengegangene Fahrausweise wird kein 
Ersatz geleistet. Ist ein Fahrausweis nicht zur Fahrt 
benutzt worden, wird der Fahrpreis auf Antrag und nur 
bei schwerwiegendem Grund (z.B. Krankheit) von der 
Reederei erstattet. Sind Fahrpreise unrichtig erhoben 
worden, ist der Unterschiedsbetrag nachzuzahlen oder 
zu erstatten. Der Anspruch auf Nachzahlung oder 
Erstattung erlischt, wenn er nicht binnen drei Monaten 
nach Ablauf der Gültigkeitsdauer des Fahrausweises 
geltend gemacht wird. 

Für Fahrräder und Handkarren (Bollerwagen) ist ein 
Fahrausweis zu lösen. 

SCHLUSSVORSCHRIFTEN 

10.  Änderungen
Eine Änderung oder Ergänzung der „Allgemeinen Be-
förderungsbedingungen“ bleibt der Reederei jederzeit
vorbehalten. Änderungen oder Ergänzungen erlangen
Wirksamkeit ab ihrer Veröffentlichung durch Aushang in
den Geschäftsräumen und Verkaufsstellen  der Reede-
rei.

11. Widersprechende Bestimmungen
Entgegenstehende Geschäftsbedingungen der Ver-
tragspartner werden von der Reederei nicht anerkannt.
Es gelten ausschließlich die „Allgemeinen Beförde-
rungsbedingungen“ der Reederei. Ein ausdrücklicher
Widerspruch der Reederei ist nicht erforderlich.

12. Gerichtsstand
Als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen der
Reederei und Kaufleuten, für die ein Beförderungs- 
oder sonstiger Vertrag mit der Reederei zum Betrieb
eines Handelsgewerbes gehört, ist, je nach Streitwert,
das Amtsgericht Norden oder das Landgericht Aurich
vereinbart. Erfüllungsort ist Norden.

Stand:   20.Dezember 2016 

Allgemeine Beförderungsbedingungen 


